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Norm

32013R0604 Dublin-III Art13 Abs1;

AsylG 2005 §5 Abs1;

AVG §38;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

1. AsylG 2005 § 5 heute

2. AsylG 2005 § 5 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

3. AsylG 2005 § 5 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

4. AsylG 2005 § 5 gültig von 01.01.2006 bis 30.06.2008

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Beachte

Vorabentscheidungsverfahren: * Vorabentscheidungsantrag des VwGH oder eines anderen Tribunals: C-490/16

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): Ra 2016/18/0225 Ra 2016/18/0227 Ra

2016/18/0226

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/18/0172 E 16. November 2016 RS 1

Stammrechtssatz

Das BVwG hat sich mit dem Vorbringen der revisionswerbenden Parteien - sie seien von den staatlichen

Sicherheitsbehörden der betroEenen Mitgliedstaaten organisiert und geduldet über die "Balkanroute" nach Österreich
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gelangt - in der angefochtenen Entscheidung nicht auseinandergesetzt. Es hat insbesondere keine

Tatsachenfeststellungen darüber getroEen, wie sich die Ein- bzw. Durchreise der revisionswerbenden Parteien in die

Europäische Union, insbesondere nach Kroatien gestaltet hat und ob es sich dabei um staatlich organisierte

Maßnahmen gehandelt hat, die mit jenen ident oder vergleichbar wären, die dem slowenischen

Vorabentscheidungsersuchen vom 14. September 2016, C-490/16, zugrunde liegen. Derartige Schlüsse lassen sich

auch aus der nicht näher begründeten rechtlichen Beurteilung des BVwG, die Einreise der revisionswerbenden

Parteien in die Republik Kroatien sei "illegal" erfolgt, nicht ziehen. Dem angefochtenen Erkenntnis haften daher

Feststellungsmängel an, deren Beseitigung erforderlich ist, um klären zu können, ob die gegenständlichen Verfahren

wegen ihrer im Vergleich zum slowenischen Vorabentscheidungsverfahren gleich- oder ähnlich gelagerten

Sachverhalte bis zur Entscheidung über das genannte Vorabentscheidungsersuchen auszusetzen wären (vgl. § 38

AVG).Das BVwG hat sich mit dem Vorbringen der revisionswerbenden Parteien - sie seien von den staatlichen

Sicherheitsbehörden der betroEenen Mitgliedstaaten organisiert und geduldet über die "Balkanroute" nach Österreich

gelangt - in der angefochtenen Entscheidung nicht auseinandergesetzt. Es hat insbesondere keine

Tatsachenfeststellungen darüber getroEen, wie sich die Ein- bzw. Durchreise der revisionswerbenden Parteien in die

Europäische Union, insbesondere nach Kroatien gestaltet hat und ob es sich dabei um staatlich organisierte

Maßnahmen gehandelt hat, die mit jenen ident oder vergleichbar wären, die dem slowenischen

Vorabentscheidungsersuchen vom 14. September 2016, C-490/16, zugrunde liegen. Derartige Schlüsse lassen sich

auch aus der nicht näher begründeten rechtlichen Beurteilung des BVwG, die Einreise der revisionswerbenden

Parteien in die Republik Kroatien sei "illegal" erfolgt, nicht ziehen. Dem angefochtenen Erkenntnis haften daher

Feststellungsmängel an, deren Beseitigung erforderlich ist, um klären zu können, ob die gegenständlichen Verfahren

wegen ihrer im Vergleich zum slowenischen Vorabentscheidungsverfahren gleich- oder ähnlich gelagerten

Sachverhalte bis zur Entscheidung über das genannte Vorabentscheidungsersuchen auszusetzen wären vergleiche

Paragraph 38, AVG).
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